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VERORDNUNGSBLATT DER 

GEMEINDE DALAAS 

Jahrgang 2025  Ausgegeben am 18. Dezember 2025 

Verordnung: Fahrverbot                Zl. da120.2-1/2025 

Verordnung  
der Gemeinde Dalaas über die Erlassung eines Fahrverbotes 

Aufgrund des Beschlusses des Gemeindevorstandes der Gemeinde Dalaas vom 03.12.2025 wird 
gemäß den §§ 43 Abs. 1 und 94c Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. Nr. 159/1960 in 
der geltenden Fassung (idgF), zur Sicherheit des Gebietes, von Gebäuden und Personen verordnet: 

§ 1 

Das Befahren der öffentlichen Privatstraße „Arlbergstraße“ ist ab der Brücke über die Alfenz (Gst.-
Nr. 2169/1) in Fahrtrichtung Süden verboten. Von diesem Verbot ausgenommen sind Fahrradfahrer und 
Nutzungsberechtigte außerhalb der Saisonzeiten der Klostertaler Bergbahnen GmbH & Co KG entlang der 
Zufahrtsstraße zur Talstation. Der zugehörige Verkehrszeichenplan bildet einen integrierten Bestandteil 
dieser Verordnung.    

§ 2 

Diese Verordnung tritt gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 idgF mit Anbringung des Vorschriftszeichens 
gem. § 52 Ziff 1 StVO 1960 idgF (Fahrverbot in beide Richtungen) sowie Zusatztafel gem. § 54 Zif 1 StVO 
idgF in Kraft und mit dem Entfernen des Vorschriftszeichens sowie der Zusatztafel außer Kraft. Der 
Zeitpunkt des Anbringens und der Entfernung des Vorschriftszeichens sowie der Zusatztafel ist in einem 
Aktenvermerk festzuhalten.   

Der Bürgermeister: 
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